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4.  Verwendungszweck 
 
4.1

1Staatsbürgschaften werden für Vorhaben gewährt, deren Durchführung für den Freistaat Bayern von 
volkswirtschaftlichem, sozialpolitischem, agrarpolitischem oder kulturpolitischem Interesse ist. 2Vorhaben 
außerhalb Bayerns können durch Staatsbürgschaften nur gefördert werden, wenn ihre Auswirkungen der 
Wirtschafts- und Finanzkraft Bayerns zugutekommen oder wenn sie in anderer Weise von besonderer 
Bedeutung für Bayern sind.

4.2

Im Rahmen dieser Richtlinie können Staatsbürgschaften als Rettungsbürgschaften, 
Umstrukturierungsbürgschaften oder vorübergehende Umstrukturierungsbürgschaften gewährt werden.

4.3

Die dauerhafte Unterstützung eines Unternehmens ist ausgeschlossen.


